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Vorwort 

Sechzehn Jahre nach dem Erscheinen von Bachofs  Schrift  „Die ver-
waltungsgerichtliche Klage auf Vornahme einer Amtshandlung" er-
schien es nützlich, aber auch reizvoll, den Weg zu verfolgen, den das in 
ihrem zweiten Teil entwickelte Institut des Folgenbeseitigungsanspruchs 
genommen hat, und dieses Institut neu zu durchdenken, nachdem in die-
sem Zeitraum das verwaltungsrechtliche Denken, insbesondere bei der 
Heranziehung verfassungsrechtlicher  Normen, in mancher Hinsicht freier 
geworden ist. Gleichzeitig wurde zwischen den Zeilen an diesem Bei-
spiel die Entwicklung eines Instituts des ungeschriebenen allgemeinen 
Verwaltungsrechts überhaupt deutlich. Die Arbeit erhält ihren aktuel-
len Bezug durch den 47. Deutschen Juristentag 1968, dessen öffentlich-
rechtliche Abteilung zum Thema hat: „Empfiehlt es sich, die Folgen als 
rechtswidrig festgestellten hoheitlichen Handelns gesetzlich zu regeln 
(Folgenbeseitigung, Folgenentschädigung)?" 

Die Arbeit lag zu Beginn dieses Jahres der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen als Dissertation 
vor. Rechtsprechung und Literatur sind bis Ende 1966 berücksichtigt. 

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor  Dr. Otto  Bachof,  dem 
diese Arbeit in zweifacher Weise ihre Entstehung verdankt, bin ich für 
die mir zuteil gewordene Führung und Förderung tief verpflichtet. 

Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes Broermann  danke ich für die 
Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Schriften zum öffentlichen  Recht". 

Stuttgart, den 14. November 1967 

Thomas  Rösslein 
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Teil  A 

Der Folgenbeseitigungsanspruch in Literatur und 
Rechtsprechung 

I . Einleitung 

Verschaf f t  m a n sich e inen Überb l i ck über d ie S t i m m e n z u m Fo lgen-
besei t igungsanspruch 1 i n Rechtsprechung u n d L i t e r a t u r , so stößt m a n 
z w a r häu f i g auf d ie Festste l lung, der Folgenbesei t igungsanspruch sei 
a l l geme in anerkann t 2 , was aber un te r e inem Folgenbesei t igungs-
anspruch zu vers tehen sei, b le ib t du rchweg s t re i t i g u n d ungek lä r t . I n 
a l l en entscheidenden Fragen gehen die Me inungen auseinander, sei es 
d ie Rechtsgrundlage oder d ie Voraussetzungen des Anspruchs, sein U m -
fang, sein Rechtscharakter oder d ie A r t der Ge l tendmachung 3 . Das ha t 

1 Die Arbei t handelt vom Folgenbeseitigungsanspruch als Inst i tu t des 
öffentlichen  Rechts. Gelegentlich w i r d auch von einem Folgenbeseitigungs-
anspruch i m bürgerlichen Recht gesprochen. So etwa BGHZ 40, 18 für den 
Anspruch aus § 1004 BGB. 

2 Zum Beispiel: L G Darmstadt, NJW 52, 389 („überwiegend anerkannt"); 
L V G Hamburg, ZMR 52, 267 („der in der Rechtsprechung anerkannte Fol-
genbeseitigungsanspruch"); OVG Lüneburg, NJW 53, 839 („der in Rechtslehre 
und Rechtsprechung entwickelte Folgenbeseitigungsanspruch"); L V G Schles-
wig, MDR 55, 569 („von Rechtsprechung und Schri f t tum einhell ig anerkannt"); 
Hess. VGH, DÖV 56, 185 („allgemein anerkannt"); OVG Hamburg, VRspr. 
9, 635 („Der Folgenbesitigungsanspruch ist als rechtliche Inst i tut ion a l l -
gemein anerkannt"); L V G Hamburg, ZMR 57, 426 („Der Folgenbeseiti-
gungsanspruch, der als Rechtsgrundsatz des allgemeinen Verwaltungs-
rechts in der Lehre und der Rechtsprechung anerkannt worden i s t . . . " ) ; 
V G Frankfurt ,  DVB1. 60, 653 ( „ im öffentlichen  Recht anerkannte Fol-
genbeseitigungs- oder Wiederherstellungsverpfl ichtung");  V G Hannover 
DVB1. 62, 454 („Lehre und Rechtsprechung haben schon bisher einen materiel-
len öffentlich-rechtlichen  Folgenbeseitigungsanspruch anerkannt"); Hess. 
VGH, DÖV 63, 389 („allgemein anerkannt"); ähnlich BGH, DÖV 63, 584; Krü-
ger,  DVB1. 55, 208 („anerkannte Rechtsfigur");  Collasius,  Die Ausfül lung von 
Lücken i m Normensystem des Verwaltungsrechts, S. 222 („allgemein an-
erkannt") ; Götz,  ZBR 61, 135 (136) („der bisher schon anerkannte Folgen-
beseitigungsanspruch"); Hegel,  Unterbringung, S. 81 („anerkanntes Rechts-
inst i tut") . Die Feststellung, der Folgenbeseitigungsanspruch sei allgemein an-
erkannt, f indet sich hauptsächlich in der Rechtsprechung. Dies hängt woh l 
damit zusammen, daß die Gerichte durch diese Formel die rechtliche Grund-
lage ihres Urtei ls zu untermauern suchen. 

8 So auch Evers,  Privatsphäre und Ämter für Verfassungsschutz, S. 277; 
Luhmann, öffentl ich-rechtl iche  Entschädigung rechtspolitisch betrachtet, 
S. 98 ff. 
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unter anderem zur Folge, daß es fast unmöglich scheint, zu Beginn die-
ser Darstellung eine A r t Arbeitsdefinition des Folgenbeseitigungsan-
spruchs zu geben. Da es jedoch auf keinen Fal l anginge, hier mi t dem 
Begriff  Folgenbeseitigungsanspruch zu operieren, ohne seinen Inhalt 
wenigstens skizzenhaft zu umreißen, muß eine solche Arbeitsdefinition 
gegeben werden. Diese muß notwendigerweise allgemein gehalten blei-
ben, da einmal, wie angedeutet, sehr verschiedene Meinungen unter 
dieser Überschrift  dargestellt werden sollen, und zum anderen für die 
Frage, was der Folgenbeseitigungsanspruch denn tatsächlich sei, ein ge-
wisser Spielraum bleiben muß. Unter diesen Vorbehalten und auf die 
Gefahr hin, daß diese Arbeitsdefinition in ihrer Allgemeinheit nicht 
mehr sehr praktikabel ist oder gar zu Mißverständnissen führt,  soll 
unter Folgenbeseitigungsanspruch verstanden werden 

ein unmittelbarer Anspruch des Bürgers gegen den Staat auf Besei-
tigung nachteiliger Folgen eines staatlichen Eingriffs  in seine Rechts-
sphäre. 

Die Gründe für die mangelnde Einigkeit über den Folgenbeseiti-
gungsanspruch sind leicht zu finden. Wir haben es hier — wie überwie-
gend im allgemeinen Verwaltungsrecht — nicht mi t positiven Normen 
zu tun4 , sondern mi t einem Institut, das im Zusammenwirken von 
Rechtslehre und Rechtsprechung entwickelt wurde, um einem in der 
Praxis aufgetretenen Bedürfnis nach einer befriedigenden Lösung ge-
wisser Fälle nachzukommen, für die das bisherige „System staatlicher 
Ersatzleistungen"6 eine solche Lösung nicht bot8 '7 . Diese Entwicklung, 
die Bachof  mi t seiner Monographie8 entscheidend in Gang gebracht hat, 
ist heute noch keineswegs abgeschlossen. Der Gesetzgeber hat sich dar-
auf beschränkt, prozessuale Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen®, 
und von wissenschaftlicher Seite fehlt es bisher insbesondere an einer 
exakten Begründung des Anspruchs, von der her sich die Probleme 
des Folgenbeseitigungsanspruchs stringent lösen ließen10. Von der 

4 Abgesehen von den Vorschriften  in den neuen Verfahrensgesetzen,  die 
jedoch für den materiel len Anspruch unmit te lbar nichts hergeben. 

5 Forsthoff,  Verwaltungsrecht, S. 290 f. 
6 Näher dazu unten in und bei Anm. 15 ff. 
7 Diese Anpassungsfähigkeit des allgemeinen Verwaltungsrechts ist ein 

großer Vortei l . Vgl. Scheuner,  DÖV 55, 545: „Es ist der unschätzbare Vorzug 
des allgemeinen Teils des Verwaltungsrechts, daß die meisten seiner Be-
griffe  und Einrichtungen auf Herkommen und Fortbi ldung durch Wissen-
schaft und Rechtsprechung beruhen, daher einer schöpferischen und anpas-
sungsfähigen Entwicklung offenstehen." 

8 Die verwaltungsrechtliche Klage auf Vornahme einer Amtshandlung, 
Tübingen 1951 (künft ig: Vornahmeklage). 

8 Vgl. die amtliche Begründung zu § 114 des Regierungsentwurfs,  Verhand-
lungen des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode, Drucksache 55, S. 43. 

1 0 Nach Heidenhain,  Amtshaftung und Entschädigung aus enteignungs-
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Rechtslehre muß aber der entscheidende Schritt getan werden, denn die 
Rechtsprechung ist dazu weder von ihrer Aufgabe noch von ihren 
Möglichkeiten her berufen. Die Rolle der Gerichtsbarkeit bei der Ent-
wicklung des allgemeinen Verwaltungsrechts 11 soll nicht verkannt wer-
den, aber solche Problemkomplexe müssen vom Grundsätzlichen, nicht 
vom Einzelfall aus gelöst werden. Der Folgenbeseitigungsanspruch 
hätte daher „bei seiner großen praktischen Bedeutung schon längst eine 
eingehendere Behandlung" verdient12. 

Es wäre zuviel verlangt, diese „eingehendere Behandlung" von der 
vorliegenden Arbeit zu erwarten. Zeigt sich doch bald, daß die Frage 
nach dem Folgenbeseitigungsanspruch eine Vielzahl verfassungsrecht-
licher und verfahrensrechtlicher  Probleme aufwirf t  und miteinander 
verquickt. Die Absicht des Verfassers  konnte daher nur sein, Vorarbeit 
zu leisten. I n diesem Sinne ist die umfassende Bestandsaufnahme der 
bisherigen Äußerungen zum Folgenbeseitigungsanspruch zu verstehen. 
Der anschließende Versuch einer eigenen Lösung ist nicht mehr als eine 
v/eitere Äußerung mi t dem Ziel, K r i t i k oder Zustimmung hervorzurufen 
und so die Diskussion in Gang zu halten. 

1. Die Fragestellung 

Die Fragestellung, die zum Folgenbeseitigungsanspruch führt,  ist be-
kannt. Dennoch soll sie — als notwendige Grundlage der folgenden Dar-
stellung — in aller Kürze hier angedeutet werden. Ich kann mich dabei 
auf das Notwendigste beschränken. Auch genügt es, vom Grundfall  des 
vor Rechtskraft  vollzogenen Verwaltungsakts13 auszugehen. 

Eine Behörde kann einen Verwaltungsakt vollziehen, solange er noch 
durch Rechtsmittel angreifbar  ist. Sie kann die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsmittels im „öffentlichen  Interesse oder im überwiegenden 
Interesse eines Beteiligten" beseitigen und die sofortige Vollziehung an-
ordnen (§ 80 I I 4 VwGO, § 51 VGG, § 51 MRVO Nr. 165). Wi rd der 

gleichem Eingrif f ,  S. 177, ist eine Begründung aus dem geltenden Recht aus-
geschlossen, soweit m i t dem Folgenbeseitigungsanspruch eine Staatshaftung 
begründet wird. 

1 1 Vgl. dazu Bachof,  Über einige Entwicklungstendenzen i m gegenwärtigen 
deutschen Verwaltungsrecht, Staatsbürger u. Staatsgewalt, Bd. I I , S. 3 ff. 

12 Obermayer , JuS 63, 110. 
1 3 Unter Vollzug ist jeweils die unmittelbare Umsetzung eines Verwal -

tungsakts in die Wirk l ichkei t zu verstehen. Müssen gegen den Adressaten 
des Verwaltungsakts zum Zwecke der Vollstreckung erst weitere Verwal -
tungsakte ergehen, so verlagert sich die Problematik auf diese. Dem Vollzug 
steht die Erfü l lung gleich, da derjenige nicht schlechter gestellt werden darf, 
der angesichts des hoheitl ichen Befehls und des drohenden Vollzugs dem 
Verwaltungsakt nachkommt. 


